
beim Präsidium des Bezirksgerichts eine Inspek
tionsgruppe gebildet. Die Inspektionsgruppe wird 
durch einen Stellvertreter des Direktors geleitet. 
Die Tätigkeit der Inspektionsgruppe erfolgt ent
sprechend den Festlegungen des Präsidiums des 
Bezirksgerichts.
Sie dient der Unterstützung, Kontrolle und Aus
wertung der Tätigkeit der Bezirks- und Kreis
gerichte, um zu sichern,
— daß die Rechtsprechung den Gesetzen, den 

Richtlinien und Beschlüssen des Obersten Ge
richts sowie den Beschlüssen des Bezirksgerichts 
entspricht und zur Erfüllung der Aufgaben 
beim umfassenden sozialistischen Aufbau bei
trägt;

— daß die Wirksamkeit der Rechtsprechung, be
sonders bei der Bekämpfung der Verbrechen 
und Vergehen und der Aufdeckung ihrer Ur
sachen, erhöht wird;

— daß die erforderlichen Schlußfolgerungen für 
die Rechtsprechung aus den Problemen der 
politischen, ökonomischen und kulturellen Ent
wicklung des sozialistischen Staates, besonders 
der Leitung der Hauptzweige der Volkswirt
schaft, gezogen werden.

d) Das Präsidium des Bezirksgerichts kann beim 
Minister der Justiz anregen, den Bezirks- oder 
den Kreistagen die Wahl oder Abberufung eines 
Richters des Bezirksgerichts oder eines Direktors 
oder Richters eines Kreisgerichts vorzuschlagen 
sowie die Ernennung oder Abberufung eines Stell
vertreters des Direktors oder Oberrichters des Be
zirksgerichts vorzunehmen.

e) Der Minister der Justiz kann Festlegungen des 
Präsidiums und des Direktors des Bezirksgerichts, 
die die Verwaltung und die Kaderarbeit der Ge
richte betreffen, aufheben.

f) Das Präsidium des Bezirksgerichts ist dem Ple
num des Bezirksgerichts für seine Arbeit verant
wortlich.
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